
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/3/8 4Ob18/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

D a § 78 UrhG darauf abstellt, ob die Bildnisverö4entlichung berechtigte Interessen des Abgebildeten verletzt, und

nicht darauf, ob der Abgebildete der Verö4entlichung zugestimmt hat, kann es nicht darauf ankommen, wenn die

Zustimmung erteilt wurde. Auch wenn der Abgebildete einem Dritten (dem Fotografen) gegenüber erklärt hat, mit der

Bildnisverö4entlichung einverstanden zu sein, schließt dies eine Verletzung seiner berechtigten Interessen aus, mag

die Verö4entlichung auch gegenüber demjenigen, der die Bilder zur Verö4entlichung übergeben hat,

vereinbarungswidrig und damit rechtswidrig erfolgt sein.
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